
LRMB - Landesrecht Ministerialblatt

Stammnorm
Ausfertigungsdatum: 02.09.2014

Fassung
Gültig ab: 27.08.2016

Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungs-
aufwandes bei der Festlegung der nach dem Gebüh-

rengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zu erhe-
benden Verwaltungsgebühren RdErl. d. Ministeriums 

für Inneres und Kommunales - 56-36.08.09 - vom 
2.9.2014

Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes 
bei der Festlegung der nach dem Gebührengesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen zu erhebenden Verwaltungsgebühren 
 

RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales - 56-36.08.09 - 
vom 2.9.2014

1 
Stundensätze

 

Die Stundensätze, die für die Berechnung des Verwaltungsaufwandes empfohlen werden, betra-
gen für den

höheren Dienst 78 Euro

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 1 / 3

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/lrmb/verwaltungsvorschrift/27082016-richtwerte-fuer-die-beruecksichtigung-des-verwaltungsaufwandes


gehobenen Dienst 65 Euro

mittleren Dienst 57 Euro

einfachen Dienst 41 Euro.

 

Eine vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) erstellte detail-
lierte Übersicht ist als Anlage beigefügt.

 

2 
Kosten- und Leistungsrechnung

 

Liegen Daten aus einer Kosten- und Leistungsrechnung vor, können diese zur Berechnung der 
Verwaltungsgebühren herangezogen werden.

 

3 
Inkrafttreten, Aufhebung

 

3.1

Die Richtwerte treten mit dem Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft.

 

3.2

Der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 20.5.2014 (MBl. NRW. S. 
290) wird aufgehoben.

 

 

MBl. NRW. 2014 S. 512.
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlage]
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